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tungen und Maßnahmen, die durch die Auflösung von 
Wirtschaftsministerien und anderen zentralen und ört
lichen Fachorganen an neue übergeordnete Organe um
gesetzt werden.

§ 3
(1) Die Räte der Bezirke, Abteilung Volksbildung, sind 

im Rahmen und auf Grund der für die Berufsausbil
dung gültigen gesetzlichen Bestimmungen und der all
gemeingültigen Grundsätze verantwortlich für
1. die politische und berufspädagogische Anleitung 

und Kontrolle der gewerblichen, landwirtschaft
lichen, kaufmännischen und allgemeinen Berufs
schulen;

2. die Ausarbeitung von Berufsbildern, Lehrplänen 
und anderen speziellen Grundsätzen für Berufe der 
örtlichen Wirtschaft sowie für die Mitarbeit an der 
Gestaltung der Lehrpläne für Berufe mit zentraler 
Bedeutung,
die Weiterbildung der Lehrkräfte,
die Entwicklung und Koordinierung des Netzes der 
Ausbildungsstätten,
die Leitung und Koordinierung der staatlichen 
Facharbeiter- und Lehrabschlußprüfungen;

3. die Anleitung und Koordinierung der Tätigkeit der 
Fachabteilungen des Rates des Bezirkes einschließ
lich der dem Bezirk direkt unterstellten Vereini
gungen volkseigener Betriebe in bezug auf die so
zialistische Erziehung und berufliche Ausbildung 
der Lehrlinge und der Qualifizierung der Arbeiter;

4. die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Berufs
ausbildung mit den Vereinigungen volkseigener Be
triebe, die ihren Sitz im Bezirk haben;

5. die Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht in bezug 
auf die sozialistische Erziehung und berufliche Aus
bildung der Lehrlinge in allen Ausbildungsstätten 
des Bezirkes — unabhängig von ihrer Unterstel
lung —, sofern dem nicht besondere gesetzliche Be
stimmungen entgegenstehen.

(2) Es ist zu gewährleisten, daß der in der Abteilung 
Volksbildung für die Berufsausbildung Verantwortliche 
zu Beratungen des Wirtschaftsrates hinzugezogen wird, 
wenn Aufgaben der Volkswirtschaft des Bezirkes be
sprochen werden, die das Gebiet der Berufsausbildung 
und Qualifizierung unmittelbar betreffen.

(3) Bei den Räten der Bezirke, Abteilung Volksbil
dung, ist ein Beirat für Berufsausbildung zu bilden.
Ihm gehören Vertreter der
Fachorgane des Rates (in jedem Fall der Abteilung 
Arbeit und Löhne, Landwirtschaft sowie des Bezirks
bauamtes und des LPG-Beirates),
Vereinigungen volkseigener Betriebe,
wichtigsten sozialistischen Betriebe,
Gewerkschaft und der Freien Deutschen Jugend,
Bezirksdirektion der Industrie- und Handelskammer 
sowie der Bezirkshandwerkskammer
an. Der Minister für Volksbildung erläßt für die Tätig
keit der Beiräte für Berufsausbildung besondere Be
stimmungen.

§ 4
(1) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe und die 

Fachorgane der Räte der Bezirke, denen Einrichtungen 
der Berufsausbildung unterstehen, sind auf Grund der 
gesetzlichen Bestimmungen und der allgemeingültigen 
Grundsätze verantwortlich für
1. die Anleitung und Kontrolle der Betriebe in bezug 

auf die Verwirklichung der sozialistischen Er
ziehung und der beruflichen Ausbildung der Lehr
linge und Berufsschüler;

2. die Entwicklung der Berufsausbildung der Lehr
linge und der Qualifizierung der Arbeiter — ent
sprechend den politischen, pädagogischen, ökonomi
schen und technischen Erfordernissen — unter Be
rücksichtigung der Besonderheiten des entsprechen
den Wirtsdiaftszweiges und des Bezirkes;

3. die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Gestal
tung von Berufsbildern, Lehrplänen und anderen 
Grundsätzen sowie für die Zusammenarbeit in die
ser Beziehung mit dem Deutschen Institut für Be
rufsausbildung bzw. dem zuständigen zentralen Or
gan der staatlichen Verwaltung;

4. die Ermittlung des Bedarfs für die Planung, für die 
Finanzierung und Organisation der Berufsausbil
dung der Lehrlinge und der Qualifizierung der Ar
beiter;

5. die enge Zusammenarbeit mit den Räten der Be
zirke und Kreise, Abteilung Volksbildung.

(2) In den Vereinigungen volkseigener Betriebe und 
in den Fachorganen der Räte der Bezirke sind Arbeits
kreise erfahrener Berufspädagogen und Berufsprakti
ker zu bilden, die regelmäßig über den Stand sowie 
über die Aufgaben der Berufsausbildung der Lehrlinge 
und Qualifizierung der Arbeiter beraten.

(3) Die Finanzierung der Berufsausbildung erfolgt ge
mäß der im § 2 Abs. 3 festgelegten Grundsätze.

(4) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe im Be
reich der Staatlichen Plankommission haben in grund
sätzlichen Fragen der Berufsausbildung und Qualifizie
rung mit dem Ministerium für Volksbildung zusam
menzuarbeiten.

(5) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe haben 
das Recht und die Pflicht, den Aufgaben auf dem Ge
biet der Berufsausbildung und der Qualifizierung ent
sprechend, die personellen Voraussetzungen zu schaf
fen. Sie haben zu sichern, daß diese Aufgaben nicht 
ressortmäßig bearbeitet werden und sich alle Mitarbei
ter der Vereinigungen volkseigener Betriebe in den Be
trieben für die Entwicklung der Berufsausbildung und 
die Qualifizierung einsetzen. Mit den Werkleitern sind 
die Einschätzungen des Standes und die Aufgaben auf 
diesem Gebiet periodisch zu beraten.

§ 5
(1) Die Räte der Kreise, Abteilung Volksbildung, sind 

im Rahmen und auf Grund der gesetzlichen Bestimmun
gen und der allgemeingültigen Grundsätze verant
wortlich für
1. die sozialistische Erziehung und berufliche Ausbil

dung der Lehrlinge und Berufsschüler in den dem 
Rat des Kreises unterstellten Berufsschulen;

2. die Anleitung und Koordinierung der Tätigkeit der 
Fachorgane des Rates des Kreises in bezug auf die

! sozialistische Erziehung und berufliche Ausbildung 
der Lehrlinge und der Qualifizierung der Arbeiter;


